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das Statistische bundesamt (deStatis) erhebt auf 

grundlage des Überschuldungsstatistikgesetzes, 

basierend auf freiwilligen angaben der überschulde-

ten haushalte und ihrer Schuldnerberatungsstellen, 

alljährlich Überschuldungsdaten. auch ausgewiesen 

werden u.a. die größenklassen des nettoeinkom-

mens der erfassten Fälle. ein blick hierauf offenbart: 

Überschuldung und Einkommensarmut scheinen 

zusammen zu hängen. 

der höchste anteil der beratenen Personen ist in 

der niedrigsten einkommensklasse zu fi nden. Sie 

gelten somit als einkommensarm, da sie nicht über 

60 Prozent des Median-durchschnittseinkommen 

verfügen. der grenzwert der einkommensarmuts-

schwelle liegt bei rd. 946 euro monatlich (regelsatz 

und Kosten der unterkunft) für einen alleinstehen-

den (2018). Fast die hälfte der beratenen überschul-

deten haushalte liegt mit dem einkommen in diesem 

grenzbereich. die Statistik weist leider nicht aus, ob 

die Schulden infolge der einkommensarmut entstan-

den sind.

der anteil der Singlehaushalte in dieser einkom-

mensklasse liegt bei rund 49 Prozent. dies bedeutet, 

dass über 50 Prozent der beratenen haushalte aus 

zwei oder mehr Personen bestehen und defi nitiv in 

armut leben. alleinerziehende überschuldete Frauen 

mit einem Kind sind in dieser einkommensklasse mit 

28,7 Prozent vertreten. demgegenüber beträgt der 

anteil von Paaren mit einem Kind 35,3 Prozent. die-

se Werte beziehen sich jeweils auf das haushaltstyp-

merkmal „alleinerziehende Frau“ bzw. „Paar“. in der 

einkommensklasse unter 900 euro ist der anteil von 

Personen unter 20 Jahren erwartungsgemäß am 

höchsten, in realen Zahlen mit gut 2.300 erfassten 

Fällen allerdings am geringsten. 

diese Werte belegen, dass typischerweise Ar-

mutsklientel in den Schuldnerberatungsstellen 

vertreten ist. Können also die hauptgründe für den 

eintritt einer Überschuldung auch in der einkom-

mensarmut gesucht werden? Wer über geringe ein-

künfte verfügt ist eher auf kreditfi nanzierten Konsum 

angewiesen als besserverdienende. daher muss 

Schuldnerberatung grundsätzlich als Sozialberatung 

bzw. Sozialrechtsberatung verstanden werden. die 

vornehmste aufgabe von Schuldnerberatung ist 

nicht das Sanieren, sondern die Sicherstellung der 

materiellen lebensgrundlage. 

die Schuldnerberatung hat sich anfang der 1980er 

Jahre aus der der Sozialberatung heraus entwickelt. 

Kennzeichnend für diese Zeit war einerseits ein 

enorm hohes Zinsniveau (dessen Spitze im Sommer 

1981 erreicht wurde) und sogenannte „Sparnovel-

len“ der damaligen sozialliberalen bundesregierung, 

da ein enormer anstieg der arbeitslosenzahlen zu 

beobachten war, der erste deutliche sozialrechtliche 

leistungskürzungen nötig werden ließ.
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Mtl. Nettoeinkommensklassen der beratenen Personen in EUR

unter 900 900 – 1.300 1.300 – 1.500 1.500 – 2.000 2.000 – 2.600 2.600 – 3.600

Anteil der beratenen Personen in %

45,7 26,3 9,0 12,7 4,7 1,4

Quelle: DeStatis, Statistik zur Überschuldung privater Personen 2016, Fachserie 15, Reihe 5
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damit steht die Schuldnerberatung in der tradition 

des Advocacy Ansatzes, der in den 1960er Jah-

ren maßgeblich durch charles grosser in den uSa 

aus der gemeinwesen- und bürgerrechtsarbeit her-

aus entwickelt wurde (vgl. beck, anwaltschaft: be-

griff und ethischer auftrag am beispiel der caritas 

Schuldnerberatung, Freiburg 2003, S.41 ff.). hierbei 

geht es um die sozialanwaltliche unterstützung von 

Menschen die selber nicht in der lage sind ihre ei-

genen belange und rechte durchzusetzen. dies 

bedeutet für die Schuldnerberatung nicht nur unge-

rechtfertigte Mahn- oder inkassokosten abzuwehren 

oder vollstreckungsschützende rechtsmittel einzu-

legen, sondern natürlich auch im klassischen sozial-

rechtlichen umfeld durch umsichtige beratung und 

durchsetzung von ansprüchen dafür zu sorgen, dass 

arme Menschen das auch tatsächlich bekommen, 

was ihnen sozialstaatlicherseits zusteht. dies ist kei-

ne Selbstverständlichkeit! bei manchen Jobcentern 

liegt die erfolgreiche Widerspruchsquote bei bis zu 

50 Prozent. dies heißt im umkehrschluss, die hälfte 

der bescheide enthielten Fehler. Fehler meint hier: 

den haushalten wird dringend benötigtes geld zum 

(Über-)leben vorenthalten. aber aufgepasst: so zu-

sätzlich für einen haushalt erlangte soziale leistungs-

transfers dienen nicht zum begleichen von Schulden 

– „Sozialinkasso“ (reifner) verbietet sich ethisch für 

Schuldnerberatungsstellen! diese Mittel dienen in 

aller regel zur deckung des benötigten lebensbe-

darfes oder zur teilnahme am leben in der gemein-

schaft, den wichtigen sozialen Kontakten, die gerade 

bei Überschuldeten oft auf der Strecke bleiben.

in diesem Zusammenhang ist auch noch auf die 

sogenannte Dunkelziffer der Armut zu verweisen. 

die äußerst schwer zu ermittelnde verdeckte armut 

infolge der nichtinanspruchnahme von zustehenden 

Sozialleistungen dürfte weit höher ausfallen als ge-

meinhin angenommen. eine auf Mikrosimulationsbe-

rechnungen basierende Studie, die vom institut für 

arbeitsmarkt und berufsforschung (iab-Forschungs-

bericht 5/2013) im auftrag des bMaS durchgeführt 

wurde, ergab eine Quote der nichtinanspruchnahme 

(Qni) von Sozialleistungen zwischen 34 – 43 Prozent, 

je nach berechnungsweise und berücksichtigung von 

selbstgenutzten Wohneigentum etc. insbesondere 

Senioren, die vielfach aus unkenntnis oder Scham 

keine anträge stellen, fallen hierunter, aber auch po-

tentielle Wohngeldempfänger, da hier die Qni sehr 

hoch ist. dies sind alarmierende Werte für einen so-

zialen rechtsstaat. 

in jeder Schuldnerberatungsstelle fi ndet eine inte-

grierte budgeterfassung und -beratung statt. Ohne 

eine dezidierte erfassung der (gegebenenfalls zu re-

duzierenden) ausgaben eines überschuldeten haus-

haltes und der einnahmen aus allen Quellen ist es 

nicht möglich, eine monetäre beratung zu leisten. es 

ist daher ein Beratungsimperativ, in jedem Fall zu 

prüfen, ob tatsächlich alle zustehen Sozialleistungen 

auch in anspruch genommen werden. Wenn dies 

nicht der Fall ist, sind dem advocacy-ansatz folgend 

die konkreten Schritte zu veranlassen oder durchzu-

führen, die zu einer fi nanziellen besserstellung des 

haushaltes führen. die Sicherstellung der materi-

ellen lebensgrundlage steht an erster Stelle. erst 

dann kommt die Sanierung oder die einleitung eines 

Verbraucherinsolvenzverfahrens. insofern sollte sich 

jede Schuldnerberaterberatungsfachkraft auch als 

Sozialberater*in verstehen. 

aktuelle rechtsprechung und praktische tipps 

und hinweise zu diesem Metier bietet der kostenlos 

zu abonnierende newsletter des Vereins tacheles 

(www.tachels-sozialhilfe.de), der von harald tho-

mae bearbeitet wird.

 *Prof. Ulf Groth ist Diplomsozialpädagoge, Ge-

schäftsführer des Instituts für Weiterbildung (IfW) an 

der Hochschule Neubrandenburg. Groth lehrt an der 

Hochschule Neubrandenburg als Honorarprofessor.
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